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Präsentation der Hochwasserstudie

Am Mittwoch, dem 28. März 2012 wurde 
im Gasthaus Teufl die Machbarkeitsstudie 
zur Errichtung des Hochwasserschutzes in 
den Gemeinden Ruprechtshofen, St. Leon-
hard am Forst und Zelking-Matzleinsdorf 
präsentiert. Mehr als 80 interessierte Zu- 
hörer erfuhren vom Projektanten, Herrn Dr. 
Hinterleitner von der Fa. Wernerconsult, wo 
welche Maßnahmen umzusetzen sind. Für 

einen wirksamen Hochwasserschutz sind 
Rückhaltebecken sowie lineare Maßnah-
men wie Mauern und Dämme erforderlich. 
Hofrat DI Czeiner von der NÖ Landesre-
gierung erläuterte die Fördermöglichkeiten 
für das 20 Millionen teure Projekt, das nur 
gemeinsam von allen drei Gemeinden um-
gesetzt werden kann. Die angeregte Dis-
kussion im Anschluss wurde von Bgm. 

Ing. Gruber-Doberer moderiert, der auf die 
Notwendigkeit einer Einigung mit den be-
troffenen Grundeigentümern besonders hin-
wies. Das Projekt kann erst begonnen wer-
den, wenn die Einverständniserklärungen 
aller Betroffenen vorliegen. Detailplanung 
und Umsetzung wird daher noch einige Jah-
re in Anspruch nehmen, die Gemeinden sind 
dabei finanziell sehr stark gefordert.

Vbgm. Martin Leeb, Projektant DI Dr. Georg Hinterleitner - Werner Consult, Bgm. Ing. Leopold Gruber-Doberer, Hofrat DI Erich Czeiner - Wasserbauab-
teilung der NÖ Landesregierung, , Raumplaner DI Dr. Herbert Schedlmayer, Robert Wieser - Bezirksbauernkammer Melk



Waldbrandgefahr im Bezirk Melk
In den Waldbeständen des Verwaltungsbezirkes Melk ist aufgrund des niederschlagsarmen Winters und bisherigen Frühjahrs 
eine sehr starke Austrocknung, insbesondere der Streuauflagen der Waldböden eingetreten. Weiters ist vielerorts leicht entzünd-
barer Bestandesabraum, wie Zweige, Äste und Wipfelstücke vorhanden. Es ergeht daher nachstehende Verordnung zum Schutz 
der Waldbestände im Verwaltungsbezirk Melk:

VERORDNUNG
Gemäß § 41 Abs. 1 i. V. m. § 170 Abs. 1 des Forstgesetzes 1975, BGBl. Nr. 440/1975, i. d. g. F. wird für den Verwaltungsbezirk 
Melk zum Zwecke der Vorbeugung gegen Waldbrände verordnet:
§ 1	 In den Waldgebieten des politischen Bezirkes Melk sowie in deren Gefährdungsbereichen sind jegliches Feuerentzünden 

und das Rauchen verboten. Ausgenommen von diesem Verbot ist das Verbrennen von Rinde und Ästen zum Zwecke der 
Borkenkäferbekämpfung durch den Waldeigentümer als bekämpfungstechnische Maßnahme im Sinne der Forstschutz-
verordnung. Rechtzeitig vor Durchführung solcher Maßnahmen hat der Waldeigentümer oder Verfügungsberechtigte das 
zuständige Gemeindeamt und die Feuerwehr zu verständigen.

§ 2	 Übertretungen dieser Verordnung werden gemäß § 174 Abs. 1 lit. a Zi. 17 Forstgesetz 1975 mit einer Geldstrafe bis zu € 
7.270,-- oder mit Freiheitsstrafe bis zu 4 Wochen bestraft.

§ 3	 Diese Verordnung tritt mit der Kundmachung an den Amtstafeln der Bezirkshauptmannschaft Melk in Kraft.

Hinweis:
–	 Der Gefährdungsbereich ist überall dort gegeben, wo die Bodendecke oder die Windverhältnisse das Übergreifen eines 

Bodenfeuers oder das Übergreifen eines Feuers durch Funkenflug in den benachbarten Wald begünstigen.
−	 Es steht jedem Waldeigentümer frei, dieses Verbot in geeigneter Weise ersichtlich zu machen.

Das Mostviertler Schienenradl 
hat wieder Saison

Ab 1. April 2012 beginnt die neue Saison des Mostviertler Schienen-
radls. Rund 11 km lang ist die Strecke zwischen Ruprechtshofen und 
Wieselburg. Von Mittwoch bis Sonntag, sowie an allen Feiertagen 
erfolgt der Start in Ruprechtshofen von 8.30 bis 10.30 Uhr. Ab 13.00 
Uhr geht es dann von Wieselburg wieder zurück über die Schienen-
rast in Reisenhof nach Ruprechtshofen. In den Ferien und für Grup-
pen (auf Anfrage) ist täglich Betrieb. Das ideale Ausflugsziel für 
Familien und Gruppen im Melker Alpenvorland. 

Neben einem Seniorenpaket (jeden Mittwoch ist Seniorentag mit gra-
tis Kaffee und Kuchen auf der Schienenrast) gibt es noch Angebote 
für Gruppen ab 20 Personen. Zu den Kombiangeboten zählen unter 
anderem die Schallaburg, das Stift Seitenstetten, die Riesswerke in 
Ybbsitz, die Lamawanderung in Listberg und das Haubiversum.  Die 
Beschreibungen der Gruppenangebote finden Sie auf unserer Home-
page! In Wieselburg stehen Leihräder zum Erkunden der Region zu 
Verfügung.

Buchung und Infos unter:  
www.mostviertler-schienenradl.at oder: 0664 118 28 38

Musikschule Alpenvorland: 
Schnupperwoche von 7. bis 11. Mai 2012 an allen Standorten!

Musikunterricht „live“ erleben! Wenn Sie sich für ein Instrument entschieden haben, können Sie sich am
Freitag, dem 22. Juni 2012

direkt in der Musikschule Alpenvorland in Ruprechtshofen anmelden! 






